
Sind Sie zur Abgabe einer Zusammenfassenden 
Meldung verpflichtet? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

wenn Sie als Unternehmer Warenlieferungen an Unternehmer in einem anderen EU-Staat durchführen, ist 
diese Lieferung unter bestimmten Voraussetzungen für Sie steuerfrei. Neben dem ordnungsgemäßen Buch- 
und Belegnachweis (insbesondere dem Nachweis für den Grenzübertritt des Liefergegenstandes) gibt es noch 
weitere Voraussetzungen für die Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung. 

So sind alle Ihre EU-Lieferungen und Dienstleistungen, die in einen anderen Mitgliedstaat ausgeführt werden, 
in der sog. Zusammenfassenden Meldung (ZM) zu erfassen, die elektronisch an das Bundeszentralamt für 
Steuern übersendet werden muss. Dazu gehört auch, dass die gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
des Leistungsempfängers im anderen EU-Staat angegeben wird. Eine innergemeinschaftliche Lieferung ist 
nur dann steuerfrei, wenn sie korrekt in die ZM aufgenommen wird. Die Korrektur einer fehlerhaften ZM ist 
allerdings möglich. Wird keine ZM abgegeben, sind Ihre innergemeinschaftlichen Lieferungen nicht steuerfrei, 
möglicherweise muss dann deutsche Umsatzsteuer gezahlt werden.  

 

Mit Hilfe der Infografik auf der nächsten Seite informieren wir Sie über die wichtigsten prak-
tischen Regelungen zur Erstellung einer ordnungsgemäßen ZM. Für weitere Rückfragen ste-
hen wir gerne zur Verfügung.    

Mit freundlichen Grüßen 

 

  



 

 


